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Update 10. Februar 2022:  

Studienbetrieb weiterhin im 3G-Modus mit Nachweispflicht 

Neue Erfassung des Immunisierungs- bzw. Genesenenstatus 

 

Liebe Studierende, 

 

gerne möchten wir Sie mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung Studienbe-

trieb vom 10.02.2022 über die daraus resultierenden Änderungen informieren.  

 

Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

 Zum Beginn des Sommersemesters bzw. vor Beginn Ihrer nächsten Prä-

senzphase wird eine erneute Erfassung Ihres Immunisierungs- bzw. 

Genesenenstatus über die Studiengangsleitungen erfolgen. Bitte warten 

Sie, bis Sie von Ihrer Studiengangsleitung dazu aufgefordert werden.  

 

 Wer weder einen Immunisierungs- bzw. Genesenenstatus vorweisen 

kann, muss bei Präsenzveranstaltungen wie bisher verpflichtend einen ta-

gesaktuellen Schnelltest einer zertifizierten Teststation nachweisen.  

 

 Der Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Schnelltests einer zerti-

fizierten Teststation unterliegen auch Studierende, die bisher nur einma-

lig mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden. Eine voll-

ständige Immunisierung wird erst nach einer zweiten Impfung erreicht. 

Bitte informieren Sie in diesem Fall über die jeweilige Funktions-

mailadresse Ihres Kurses die Studiengangsleitung darüber. 

 

 Der Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Schnelltests einer zertifizier-

ten Teststation unterliegen auch Studierende, wenn sie positiv auf das 

Corona-Virus getestet und die Absonderung durch Freitestung auf sieben 

Tage verkürzt wurde. Für die Verkürzung der Absonderung müssen Sie 

mindestens seit 48 Stunden symptomfrei sein.   

 

 Um das Infektionsgeschehen noch besser in den Griff zu bekommen und 

die Sicherheit in den Hörsälen zu erhöhen, empfehlen wir immunisierten 

bzw. genesenen Personen freiwillig die kostenfreien Testmöglichkeiten 
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regelmäßig zu nutzen, bevor sie an den Campus kommen. Dies gilt ins-

besondere für positiv getestete Studierende, deren Betretungsverbot von 

der Taskforce Corona aufgehoben wurde. 

 

 Unverändert bleibt das Bestreben den Studienbetrieb nach der Maßgabe 

soviel Präsenzlehre wie möglich, soviel Online-Lehre wie nötig in ei-

nem möglichst hohen Präsenzmodus zu organisieren. Insbesondere wer-

den auch Prüfungen unverändert in Präsenz stattfinden. Aktuell lassen 

sich für jede Kursgruppe der jeweiligen Studienjahrgänge i. d. R. mindes-

tens 2 Präsenztage pro Woche an der DHBW Mannheim realisieren.  

 

 Die bestehenden Regelungen zur Maskenpflicht (Atemschutz (z. B. FFP2 

oder vergleichbarer Standard) bei Präsenzveranstaltungen innerhalb ge-

schlossener Räume sowie mindestens medizinische Maske (z. B. OP-

Maske oder vergleichbarer Standard) bei Prüfungen) bleiben wie bisher 

unverändert. 

 

 Perspektivisch ist angesichts der allgemeinen politischen Diskussion von 

einem Wegfall relevanter Beschränkungen zum Sommersemester 
bzw. 01.04.2022 auszugehen, sodass dann von einer weitestgehenden 

Rückkehr zum Präsenzbetrieb der Studienakademie ausgegangen werden 

kann.  Es empfiehlt sich daher dringend wie schon vor der Coronazeit in 

der Nähe der Hochschule zu wohnen. 

 

Impfen und Boostern 

Viele von Ihnen sind bereits geimpft und übernehmen so Verantwortung für die 

eigene Gesundheit und das Allgemeinwohl. Bitte denken Sie rechtzeitig auch an 

Ihre Auffrischungsimpfung, insbesondere wenn Sie zu der Gruppe der „Johnson & 

Johnson Geimpften“ zählen sollten. 

 

Fragen 

Bei allen Fragen sind wir für Sie da. Fragen rund um Corona und Testungen richten 

Sie idealerweise über das Kontaktformular «Meldung Coronafall» auf unserer 

Webseite direkt an unsere Taskforce. Auch die Meldung von Infektionsfällen an 

die Taskforce ist vor dem Hintergrund einer eingeschränkten Kontaktverfolgung im 

öffentlichen Leben bedeutender denn je. Wir danken hier ausdrücklich für Ihre Mit-

wirkung! 

 

Organisatorische Fragen zum Studienablauf klären Sie bitte wie gewohnt mit Ihrer 

zuständigen Studiengangsleitung. Bitte bleiben Sie zuversichtlich und scheuen Sie 

sich nicht, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich über-

fordert fühlen sollten. Dies gilt insbesondere für die aufgelegten Tutoren- und Men-

torenprogramme.  
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Die o. g. und alle bisherigen Maßnahmen (vgl. Informationen auf der Webseite und 

Rundschreiben an die Studierenden) gelten bis 28.02.2022 vorbehaltlich umzu-

setzender neuer gesetzlicher Vorgaben.  

 

Freundliche Grüße  

 

Ihr 

 

 
Prof. Dr. Georg Nagler 


